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7. Entbehrlichkeit der Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen hat sich damit einverstanden erklärt, dass Personen als 
Eigentümer oder Erbbauberechtigte in das Grundbuch eingetragen werden, ohne dass die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 22 GrEStG 1983 vorgelegt wird,

a)  wenn sie Alleinerbe oder Miterben des eingetragenen Eigentümers oder Erbbauberechtigten sind und 
die Erbfolge durch einen Erbschein oder eine öffentlich beurkundete Verfügung von Todes wegen 
zusammen mit der Niederschrift über die Eröffnung dieser Verfügung nachgewiesen wird;

 
b)  wenn sie Alleinerbe oder Miterben eines verstorbenen Alleinerben oder eines verstorbenen Miterben 
sind, ohne dass die vorhergegangene Erbfolge in das Grundbuch eingetragen wurde, und die Erbfolgen 
durch die in Buchst. a bezeichneten Urkunden nachgewiesen werden;

 
c)  wenn der Erwerb ein geringwertiges Grundstück oder Erbbaurecht betrifft, die Gegenleistung 2.500 
Euro nicht übersteigt und sie ausschließlich in Geld oder durch Übernahme bestehender Hypotheken oder 
Grundschulden entrichtet wird;

 
d)  beim Erwerb durch den Ehegatten oder den Lebenspartner des Veräußerers;

 
e)  bei Erwerbsvorgängen zwischen Personen, die in gerader Linie verwandt sind; den Abkömmlingen 
stehen Stiefkinder gleich; den Verwandten in gerader Linie sowie den Stiefkindern stehen deren Ehegatten 
oder deren Lebenspartner gleich;

 
f)  beim nach § 4 Nr. 1 GrEStG steuerfreien Übergang des Eigentums an einem Grundstück von einer 
Gebietskörperschaft auf eine andere anlässlich der Übertragung der Straßenbaulast nach § 6 Abs. 1 Satz 
1 FStrG oder Art. 11 Abs. 4 Satz 1 BayStrWG;

 
g)  beim Grundstückserwerb durch die Bundesrepublik Deutschland, durch ein Land oder durch eine 
Gemeinde (bzw. einen Gemeindeverband).

 


